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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Martin Stümpfig, Patrick 
Friedl, Rosi Steinberger, Christian Hierneis, Gülseren Demirel, Thomas Gehring, 
Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Gisela 
Sengl, Florian Siekmann, Dr. Markus Büchler, Paul Knoblach, Hans Urban, 
Christian Zwanziger und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Anhörung zum Änderungsentwurf der Staatsregierung zum Bayerischen Klima-
schutzgesetz 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz führt zeitnah eine Sachverständi-
genanhörung im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Entwurf des Gesetzes 
der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes und weiterer 
Rechtsvorschriften durch. 

In der Anhörung soll unter anderem erörtert werden: 

─ Vereinbarkeit mit bzw. Erreichbarkeit der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens 

─ zu erwartende Treibhausgasreduktionen, die sich aus den gesetzlichen Regelun-
gen ergeben 

─ verbindliche Festschreibung der Minderungsziele im Gesetz 

─ Umsetzung des verbindlichen Monitorings der Treibhausgase 

─ verbindliche Auswirkungen auf verschiedene staatliche und gesellschaftliche Grup-
pen und Institutionen 

─ Auswirkungen auf den Aufgabenbereich und die Zuständigkeiten der Kommunen 
im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung, verbesserte Unterstützung der Kom-
munen 

─ Berücksichtigung der Stellungnahmen aus der Verbändeanhörung 

─ Regelungs- und Gestaltungmöglichkeiten der Klimapolitik des Freistaates 

 

 

Begründung: 

In der Regierungserklärung zum Klimaschutz am 21.07.2021 wurden als Eckpunkte für 
das Bayerische Klimaschutzgesetz die Klimaneutralität Bayerns bis 2040, die Kli-
maneutralität der Staatsregierung bis 2023 und die Reduktion der Treibhausgas-Emis-
sionen um 65 Prozent bis 2030 versprochen. Die Novelle des Klimaschutzgesetzes 
wurde bis jetzt (Stand: 09.05.2022) noch nicht im Landtag eingebracht. Es bestehen 
erhebliche Zweifel, wie die Vorgaben erreicht werden sollen, wenn bisher nicht einmal 
die Grunddaten (z. B. Energieverbrauch der Staatsregierung) exakt erhoben wurden. 

Das Erreichen der mittelfristigen Ziele wird mit rein freiwilligen Maßnahmen nicht zu 
erreichen sein. Viele Kommunen sind verunsichert, ob sie nun eigene Maßnahmen er-
greifen sollen oder auf Förderungen und Vorgaben der Staatsregierung warten sollen. 
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Klare Vorgaben zum Auslaufen der Nutzung fossiler Energien wären ebenfalls dringend 
nötig, um die Wirtschaft rechtzeitig auf die Nutzung erneuerbarer Energien vorzuberei-
ten. 

Unklar bleibt weiterhin, wie die natürlichen Speicher der Treibhausgase, Moore und 
Wälder wieder aktiviert werden sollen. 

Mittels einer Expertinnen- und Expertenanhörung sollen auf diese Fragen Antworten 
formuliert werden, die möglichst noch in ein neues Klimaschutzgesetz Aufnahme fin-
den. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Martin Stümpfig 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/22688 

Anhörung zum Änderungsentwurf der Staatsregierung zum Bayerischen Klima-
schutzgesetz 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Patrick Friedl 
Mitberichterstatter: Eric Beißwenger 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 62. Sitzung  
am 23. Juni 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

 

 Auf Verlangen der Mitglieder aus den Fraktionen der B90/GRÜ, SPD und FDP 
hat der federführende Ausschuss gemäß § 173 Abs. 1 Satz 2 BayLTGeschO 
eine Anhörung zu diesem Thema beschlossen. 

Rosi Steinberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Martin Stümpfig, 
Patrick Friedl, Rosi Steinberger, Christian Hierneis, Gülseren Demirel, Thomas 
Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, 
Gisela Sengl, Florian Siekmann, Dr. Markus Büchler, Paul Knoblach, Hans Urban, 
Christian Zwanziger und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/22688, 18/23682 

Anhörung zum Änderungsentwurf der Staatsregierung zum Bayerischen Klima-
schutzgesetz 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Thomas Gehring 

II. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage)

Vorab ist über den Antrag der FDP-Fraktion betreffend "Vielfalt auch an privaten Schu-

len kindbezogen fördern" auf Drucksache 18/22897 gesondert abzustimmen.

Ich rufe die Listennummer 42 der Anlage zur Tagesordnung auf: Antrag der Abgeord-

neten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt und andere und Fraktion (FDP) 

betreffend "Vielfalt auch an privaten Schulen kindbezogen fördern", Drucksa-

che 18/22897.

Der federführende Ausschuss für Bildung und Kultus empfiehlt die Zustimmung mit der 

Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden:

Erstens. Satz 1 wird gestrichen. Zweitens. Im neuen Satz 1 wird nach den Wörtern 

"wird aufgefordert" das Wort "schriftlich" eingefügt.

Wer dem Antrag der FDP-Fraktion mit den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der 

GRÜNEN, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Das ist 

der fraktionslose Abgeordnete Swoboda. Stimmenthaltungen! – Das sind die AfD-

Fraktion sowie die weiteren fraktionslosen Abgeordneten. Damit ist dem Antrag ent-

sprochen.

Nun kommen wir zur Gesamtabstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen 

Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Liste.

(Siehe Anlage 1)
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der GRÜNEN, der 

FREIEN WÄHLER, der AfD, der SPD und der FDP. Gegenstimmen? – Keine. Enthal-

tungen? – Das sind die drei anwesenden fraktionslosen Abgeordneten. Damit hat der 

Landtag diese Voten übernommen.
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